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Steuerliche Behandlung von Arbeitnehmereinkünften bei Auslandstätigkeiten 
(Auslandstätigkeitserlaß) 

für die Zeit vom 1. Januar 1984 an – 
 

Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt auf Grund des § 34c Abs. 5 
und des § 50 Abs. 7 EStG folgendes: 
Bei Arbeitnehmern eines inländischen Arbeitgebers (Abschnitt 72 LStR) wird von der 
Besteuerung des Arbeitslohns abgesehen, den der Arbeitnehmer auf Grund eines gegenwärtigen 
Dienstverhältnisses für eine begünstigte Tätigkeit im Ausland erhält. 
I.  
Begünstigte Tätigkeit  
Begünstigt ist die Auslandstätigkeit für einen inländischen Lieferanten, Hersteller, 
Auftragnehmer oder Inhaber ausländischer Mineralaufsuchungs- oder Mineralgewinnungsrechte 
im Zusammenhang mit 
1. der Planung, Errichtung, Einrichtung, Inbetriebnahme, Erweiterung, Instandsetzung, 
Modernisierung, Überwachung oder Wartung von Fabriken, Bauwerken, ortsgebundenen großen 
Maschinen oder ähnlichen Anlagen sowie dem Einbau, der Aufstellung oder Instandsetzung 
sonstiger Wirtschaftsgüter; außerdem ist das Betreiben der Anlagen bis zur Übergabe an den 
Auftraggeber begünstigt, 
2. dem Aufsuchen oder der Gewinnung von Bodenschätzen, 
3. der Beratung (Consulting) ausländischer Auftraggeber oder Organisationen im Hinblick auf 
Vorhaben im Sinne der Nummern 1 oder 2 oder 
4. der deutschen öffentlichen Entwicklungshilfe im Rahmen der Technischen oder Finanziellen 
Zusammenarbeit. 
Nicht begünstigt sind die Tätigkeit des Bordpersonals auf Seeschiffen und die Tätigkeit von 
Leiharbeitnehmern, für deren Arbeitgeber die Arbeitnehmerüberlassung Unternehmenszweck ist, 
sowie die finanzielle Beratung mit Ausnahme der Nummer 4. Nicht begünstigt ist ferner das 
Einholen von Aufträgen (Akquisition), ausgenommen die Beteiligung an Ausschreibungen. 
II.  
Dauer der begünstigten Tätigkeit  
Die Auslandstätigkeit muß mindestens drei Monate ununterbrochen in Staaten ausgeübt werden, 
mit denen kein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung besteht, in das Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit einbezogen sind.  
Sie beginnt mit Antritt der Reise ins Ausland und endet mit der endgültigen Rückkehr ins Inland. 
Eine vorübergehende Rückkehr ins Inland oder ein kurzer Aufenthalt in einem Staat, mit dem ein 
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung besteht, in das Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit einbezogen sind, gelten bis zu einer Gesamtaufenthaltsdauer von zehn 
vollen Kalendertagen innerhalb der Mindestfrist nicht als Unterbrechung der Auslandstätigkeit, 
wenn sie zur weiteren Durchführung oder Vorbereitung eines begünstigten Vorhabens notwendig 
sind. Dies gilt bei längeren Auslandstätigkeiten entsprechend für die jeweils letzten drei Monate.  
Eine Unterbrechung der Tätigkeit im Falle eines Urlaubs oder einer Krankheit ist unschädlich, 
unabhängig davon, wo sich der Arbeitnehmer während der Unterbrechung aufhält. Zeiten der 
unschädlichen Unterbrechung sind bei der Dreimonatsfrist nicht mitzurechnen. 
III.  
Begünstigter Arbeitslohn  
Zum begünstigten Arbeitslohn gehören auch folgende steuerpflichtige Einnahmen, soweit sie für 
eine begünstigte Auslandstätigkeit gezahlt werden: 



1. Zulagen, Prämien oder Zuschüsse des Arbeitgebers für Aufwendungen des Arbeitnehmers, die 
durch eine begünstigte Auslandstätigkeit veranlaßt sind, oder die entsprechende unentgeltliche 
Ausstattung oder Bereitstellung durch den Arbeitgeber, 
2. Weihnachtszuwendungen, Erfolgsprämien oder Tantiemen, 
3. Arbeitslohn, der auf den Urlaub - einschließlich eines angemessenen Sonderurlaubs auf Grund 
einer begünstigten Tätigkeit - entfällt, Urlaubsgeld oder Urlaubsabgeltung, 
4. Lohnfortzahlung auf Grund einer Erkrankung während einer begünstigten Auslandstätigkeit 
bis zur Wiederaufnahme dieser oder einer anderen begünstigten Tätigkeit oder bis zur 
endgültigen Rückkehr ins Inland. 
Werden solche Zuwendungen nicht gesondert für die begünstigte Tätigkeit geleistet, so sind sie 
im Verhältnis der Kalendertage aufzuteilen.  
Der begünstigte Arbeitslohn ist steuerfrei im Sinne der §§ 3c, 10 Abs. 2 Nr. 2 EStG und des § 28 
Abs. 2 BerlinFG. 
IV.  
Progressionsvorbehalt für unbeschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer  
Auf das nach § 32a Abs. 1 EStG zu versteuernde Einkommen ist der Steuersatz anzuwenden, der 
sich ergibt, wenn die begünstigten Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit bei der Berechnung 
der Einkommensteuer einbezogen werden. Bei der Ermittlung der begünstigten Einkünfte ist der 
Arbeitslohn um die Freibeträge nach § 19 Abs. 3 und 4 EStG und um den Werbungskosten-
Pauschbetrag nach § 9a Nr. 1 EStG zu kürzen, soweit sie nicht bei der Ermittlung der Einkünfte 
aus nicht begünstigter nichtselbständiger Arbeit berücksichtigt worden sind. 
V.  
Nichtanwendung  
Diese Regelung gilt nicht, wenn 
1. der Arbeitslohn aus inländischen öffentlichen Kassen - einschließlich der Kassen der 
Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bundesbank - gezahlt wird, 
2. die Tätigkeit in einem Staat ausgeübt wird, mit dem ein Abkommen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung besteht, in das Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit einbezogen sind; ist 
ein Abkommen für die Zeit vor seinem Inkrafttreten anzuwenden, so verbleibt es bis zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens bei den vorstehenden Regelungen, soweit sie für den Arbeitnehmer 
günstiger sind, oder 
3. es sich um eine Tätigkeit in der Deutschen Demokratischen Republik oder Berlin (Ost) 
handelt. 
VI.  
Verfahrensvorschriften 
1. Der Verzicht auf die Besteuerung im Steuerabzugsverfahren (Freistellungsbescheinigung) ist 
vom Arbeitgeber oder Arbeitnehmer beim Betriebsstättenfinanzamt zu beantragen. Ein 
Nachweis, daß von dem Arbeitslohn in dem Staat, in dem die Tätigkeit ausgeübt wird, eine der 
deutschen Lohnsteuer (Einkommensteuer) entsprechende Steuer erhoben wird, ist nicht 
erforderlich. 
Ist glaubhaft gemacht worden, daß die in Abschnitt I und II bezeichneten Voraussetzungen 
vorliegen, so kann die Freistellungsbescheinigung erteilt werden, solange dem Arbeitgeber eine 
Änderung des Lohnsteuerabzugs möglich ist (§ 41c EStG). Außerdem muß sich der Arbeitgeber 
verpflichten, das folgende Verfahren einzuhalten: 
a) Der begünstigte Arbeitslohn ist im Lohnkonto, auf der Lohnsteuerkarte, der besonderen 
Lohnsteuerbescheinigung sowie dem Lohnzettel getrennt von dem übrigen Arbeitslohn 
anzugeben. 
b) Die Freistellungsbescheinigung ist als Beleg zum Lohnkonto des Arbeitnehmers zu nehmen. 
c) Für Arbeitnehmer, die während des Kalenderjahrs begünstigten Arbeitslohn bezogen haben, 
darf der Arbeitgeber weder die Lohnsteuer nach dem voraussichtlichen Jahresarbeitslohn (sog. 
permanenter Jahresausgleich) ermitteln noch einen Lohnsteuer- Jahresausgleich durchführen. 



Der Arbeitgeber ist bis zur Ausschreibung der Lohnsteuerbescheinigung sowie des Lohnzettels 
berechtigt, bei der jeweils nächstfolgenden Lohnzahlung bisher noch nicht erhobene Lohnsteuer 
nachträglich einzubehalten, wenn er erkennt, daß die Voraussetzungen für den Verzicht auf die 
Besteuerung nicht vorgelegen haben. Macht er von dieser Berechtigung keinen Gebrauch oder 
kann die Lohnsteuer nicht nachträglich einbehalten werden, so ist er zu einer Anzeige an das 
Betriebsstättenfinanzamt verpflichtet. 
2. Soweit nicht bereits vom Steuerabzug abgesehen worden ist, hat der Arbeitnehmer den 
Verzicht auf die Besteuerung bei seinem Wohnsitzfinanzamt zu beantragen. 
VII.  
Anwendungszeitraum, Übergangsregelung  
Diese Regelung gilt ab 1. Januar 1984. Sie ersetzt die bisher hierzu ergangenen 
Verwaltungsbestimmungen.  
Eine vor dem 1. Januar 1984 geleistete und nach den vorstehenden Bestimmungen begünstigte 
Tätigkeit ist bei der Dreimonatsfrist mitzurechnen. 
--- 
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